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Richtig ist, daß es zu ernsthaften Auseinandersetzungen 
gekommen ist, nachdem die Verklagte von dem ehe
brecherischen Verhalten des Klägers erfahren hatte. Ihr 
durch das Scheidungsverlangen des Klägers provoziertes 
unsachliches Verhalten gegenüber dem Kläger kann die
ser ihr jedoch nicht zur Last legen. Nur durch sein Ver
halten ist die Ehe in die gegenwärtig bestehende ernste 
Krise geraten, so daß unsachliche Äußerungen und 
Reaktionen der Verklagten immer als Auswirkung, nie
mals aber als Ursache für die Ehekrise angesehen wer
den können.
Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, daß die 
Verklagte keine Zuneigung mehr zum Kläger empfin
det. Dafür gibt es keine objektiven Anhaltspunkte. 
Ebenso vermag die Auffassung des Kreisgerichts, die 
Verklagte wolle deshalb nicht geschieden sein, weil sie 
sich im Falle einer Scheidung überfordert fühle, nicht 
zu überzeugen. Insoweit weist die Berufung zutreffend 
darauf hin, daß die eventuelle Überforderung eines 
Ehegatten durch die Erziehung der Kinder, Berufstätig
keit und Haushalt eher für die Erhaltung als für die 
Scheidung einer Ehe spricht, zumal dann, wenn — wie 
im vorliegenden Fall — der Ehekonflikt noch überwind
bar ist.
Die Verklagte beruft sich zu Recht darauf, bei der Er
ziehung und Betreuung der Kinder nicht allein gelassen 
zu werden. Sie hat als Mutter von drei Kindern einen 
Anspruch darauf, daß ihr neben der gesellschaftlichen 
Unterstützung in erster Linie der Ehemann und Vater 
der Kinder bei deren Erziehung und Betreuung zur 
Seite steht. Die Auffassung des Klägers, daß die mit der 
Scheidung der Ehe erreichte Selbständigkeit der Ver
klagten für ihre Persönlichkeitsentwicklung nur günstig 
sei, geht insoweit von falschen Voraussetzungen aus.
Würdigt man das Ergebnis der Beweisaufnahme des 
Kreisgerichts und die sich aus der ergänzenden Befra
gung der Parteien ergebenden Umstände unter diesen 
Gesichtspunkten, so ergibt sich, daß der Kläger im we
sentlichen deshalb die Scheidung begehrt, weil er sich 
einer anderen Frau zugewandt hat, die er als geeigne
tere Partnerin für sich ansieht. Dieser Umstand kann 
aber die Auflösung der Ehe der Parteien nicht recht- 
fertigen, zumal die Verklagte glaubhaft ihre Verzei
hungsbereitschaft bekundet hat.
Dem Kläger ist auch zuzumuten, daß er sein ehebreche
risches Verhalten auf gibt und zur Familie zurückkehrt. 
Wie bereits ausgeführt, haben die Parteien auf tretende 
Spannungen immer wieder überwunden- und sich aus
gesöhnt. Die Trennung des Klägers von seiner Familie 
dauert außerdem erst kurze Zeit an, so daß auch die 
bis zur Trennung noch bestehenden Gefühlsbeziehungen 
zwischen den Eheleuten und vor allem zwischen dem 
Kläger und den Kindern nicht in einem solchen Maße 
beeinträchtigt worden sind, daß eine Überwindung des 
Konflikts und eine Normalisierung des Familienlebens 
nicht mehr möglich wäre.
Das Gesetz geht von der Verantwortung der Eltern für 
ihre Kinder und der Bedeutung der elterlichen Familie 
für die Erziehung und Entwicklung der Kinder aus. Vom 
Kläger kann und muß daher erwartet werden, daß er 
persönliche Interessen zugunsten der weiteren Entwick
lung seiner Kinder zurückstellt.
Dabei verkennt der Senat nicht, daß es zur Überwin
dung des Konflikts des ernsthaften Willens beider Par
teien, auch der Verklagten, bedarf. Kehrt der Kläger 
zur Familie zurück und nimmt nunmehr stärker, als das 
bisher aus beruflich bedingten Gründen der Fall war, 
an der Erziehung und Entwicklung seiner Kinder teil, 
dann sind die Voraussetzungen dafür gegeben, daß die 
Parteien die belastende Ehesituation überwinden und 
wieder zueinander finden.
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